
Die Entfernung der Nutrias muss begründet sein (bitte ankreuzen):
	 Angriffe und Agressivität gegen Menschen
	 Angriffe und Agressivität gegen Haustiere
	 Unterhöhlung der Grabenböschungen
	 Schäden auf dem Grundstück
	 Verschmutzung des Grundstücks
	 Anfressen von menschlichen Nahrungsmitteln
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Wasserverband Nettelnburg KöR

Wasserverband Nettelnburg KöR, In der Hörn 50a, 21035 Hamburg, Vorsteher: Peter Storm
Tel. 040- 735 08 560, Mobil 0176- 22725117, Email: wasserverband@nettelnburg.com, www.nettelnburg,com

Gefährdung, Belästigung oder Schäden 
durch Nutrias auf dem Grundstück

An den Kreisjägermeister Jagdkreis III Peter Dose
Tel. 040- 737 55 81 oder mobil 0152- 33 86 69 47
Email: pdose@t-online.de

Folgende Grundstückseigentümer in 21035 Hamburg-Nettelnburg beantragen die kostenfreie 
Entfernung der Nutrias vom Grundstück:

Vor- und Nachname Straße, Haus-Nr. Telefon Email Unterschrift
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Bitte an den Kreisjägermeister 
senden, nicht an den Wasser-

verband schicken

Der Wasserverband 
übenimmt keine Kosten.

Absende-Datum: 


